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Satzung der Kommunalen Versorgungskassen WestfalenLippe (kvw)
Vom 24. November 2014

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gesetzes Uiber die Kommunalen Versorgungskassen und Zusatz-
versorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748), der durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GV. NRW.
S. 227) gedndert worden ist, hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 24. November 2014 wie
folgt beschlossen:
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Teil 1
Allgemeine Rechtsverhéltnisse

§1

Allgemeines

(1) 'Die Versorgungskassen fiihren den Namen ,Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lip-
pe (kvw)". 2Sie sind eine Kdrperschaft des &ffentlichen Rechts und haben ihren Sitz in Miinster.

(2) 'Die Versorgungskassen fiihren ein Dienstsiegel. 2Das Dienstsiegel enthalt das Wappenschild
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und tragt in der Umschrift den Namen der Versor-
gungskassen.
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(3) Der Geschaftsbereich der Versorgungskassen erstreckt sich auf das Gebiet des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe.

(4) 'Die Geschaftsfilhrung obliegt dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 2Das Vermégen
der Versorgungskassen haftet nicht fiir Verbindlichkeiten des Landschaftsverbandes. 3Ebenso
haftet der Landschaftsverband nicht fur Verbindlichkeiten der Versorgungskassen.

(5) 'Rechtlich unselbstindige Einrichtungen der Versorgungskassen (Sonderkassen) sind die
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung), die kvw-Beihil-
fekasse und die kvw-Familienkasse. 2Die Einrichtungen tragen die anteiligen Verwaltungskosten
selbst. 3Das Vermdgen der Einrichtungen haftet nur fiir die Verbindlichkeiten der jeweiligen Ein-
richtung. 4Die Versorgungskassen haften nicht fiir Verbindlichkeiten ihrer Einrichtungen. °lhre
Kassenvermdgen werden als nicht rechtsfahige Sondervermdgen jeweils getrennt verwaltet.
Die kvw-Zusatzversorgung hat eine eigene Satzung.

(6) 'Die Einrichtungen der Versorgungskassen treten unter der gemeinsamen Bezeichnung
,Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe" auf. 2Die betroffene Einrichtung (Absatz 5)
wird dabei durch Zusatz im Briefkopf benannt.

§2
Aufgaben

(1) 'Die Versorgungskassen haben die Aufgabe, fiir ihre Mitglieder nach MaBgabe dieser Satzung
die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen und weiterer Leis-

tungen zu ibernehmen. 2Die dadurch entstehenden Lasten haben die Versorgungskassen durch
Umlage oder im Wege der Erstattung auszugleichen.

(2) "Auf Antrag der Mitglieder (ibernehmen die Versorgungskassen die Berechnung und Zahlung
der Beihilfen ihrer Mitglieder sowie Aufgaben nach § 72 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3366, 3862) in der jeweils gel-
tenden Fassung (Kindergeld). 2Insoweit wird auch fiir Pflichtmitglieder nur eine freiwillige Mit-
gliedschaft begriindet.

(3) 'Die Mitglieder kénnen die Versorgungskassen beauftragen, fiir sie die Aufgaben der Fest-
setzungsstelle fir die Beihilfeleistungen und die Festsetzungsbefugnisse der Obersten Dienstbe-
horde geman § 49 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes in der Fassung des
Dienstrechtsanpassungsgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 (GV.
NRW. S. 234) in der jeweils geltenden Fassung wahrzunehmen; dies gilt auch fir die Wahrneh-
mung von Aufgaben als Familienkasse. ?Hierbei handeln die Versorgungskassen in Vertretung
der Mitglieder im eigenen Namen.

(4) Die Versorgungskassen verwalten auf Antrag ihrer Mitglieder die Versorgungsriicklage.

(5) Die Versorgungskassen beraten ihre Mitglieder in allen mit diesen Aufgaben zusammenhan-
genden Fragen.

Teil 2
Mitglieder
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§3
Pflichtmitglieder, freiwillige Mitglieder

(1) Pflichtmitglieder der Versorgungskassen sind die kreisangehdrigen Gemeinden ihres Ge-
schaftsbereichs mit Ausnahme der Stadte; § 2 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberihrt.

(2) "Als freiwillige Mitglieder kénnen zugelassen werden
1. andere Gemeinden und Gemeindeverbande,
2. sonstige Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts und

3. juristische Personen des privaten Rechts, wenn an ihnen Gemeinden und Gemeindeverbande
Uberwiegend beteiligt sind oder wenn sie kommunale Aufgaben erflllen und zu erwarten ist,
dass ihr Bestand dauerhaft gesichert ist,

soweit sie ihren Sitz im Geschéaftsbereich der Versorgungskassen haben. 2Die Mitgliedschaft
kann sich auf einzelne Einrichtungen oder die Verwaltung der Versorgungsriicklage beschran-
ken.

(3) Das Verhaltnis zwischen den Versorgungskassen und ihren Mitgliedern ist 6ffentlich-recht-
lich bestimmt.

Teil 3
Verwaltungsrat

§4

Zusammensetzung

(1) 'Der Verwaltungsrat besteht aus elf Vertreterinnen/Vertretern der Kassenmitglieder. 2Entspre-
chend der Starke der verschiedenen Mitgliedergruppen entfallen auf die Gruppe

1. kreisangehdrige Gemeinden funf Vertreterinnen/Vertreter,

2. kreisfreie Stadte eine Vertreterin/ein Vertreter,

3. Kreise drei Vertreterinnen/Vertreter,

4. Sparkassen eine Vertreterin/ein Vertreter und
5. sonstige Mitglieder eine Vertreterin/ein Vertreter.

SEbenso werden elf Stellvertreterinnen/Stellvertreter gewahlt. “Nimmt die Stellvertreterin/der
Stellvertreter die Aufgaben eines Mitglieds war, gelten die in dieser Satzung fur die Mitglieder
des Verwaltungsrates geregelten Rechte und Pflichten entsprechend.

(2) 'Die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertretungen werden vom Landschafts-
ausschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe auf die Dauer von fiinf Jahren gewahlt.
2Wiederwahl ist zuléssig. 3Das Vorschlagsrecht haben die zustidndigen kommunalen Spitzenver-
bande, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie die AOK NORDWEST. “Die Vorschlags-
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berechtigten bestimmen die Reihenfolge der Stellvertretung. °Steht aus dem Kreis der Stellver-
treterinnen/Stellvertreter eines Vorschlagsberechtigten niemand zur Verfligung, kann zur Ver-
meidung einer Beschlussunfahigkeit eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter aus dem Kreis eines
anderen Vorschlagsberechtigten zur Sitzung geladen werden.

(3) 'Der Verwaltungsrat wahlt aus seiner Mitte unter Vorsitz des anwesenden lebensiltesten Mit-
gliedes eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter.
2Gewahlt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder erhalt. 3Wird diese Mehrheit im ersten
Wahlgang nicht erreicht, so ist gewahlt, wer im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich
vereinigt.

(4) 'Die Mitgliedschaft endet auBer durch Zeitablauf mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt
oder auf Antrag des Mitgliedes. 2Fiir den Rest der Amtszeit ist ein neues Mitglied zu wahlen.

(5) 'Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tatig. 2Erleiden die Kassen infolge ei-
nes Beschlusses des Verwaltungsrates einen Schaden, so haften dessen Mitglieder, wenn sie in
vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Verletzung ihrer Pflicht gehandelt haben. 3Die §§ 30 bis 33
der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung gelten sinngemaB. 4Uber
AusschlieBungsgriinde entscheidet der Verwaltungsrat. SDie Mitglieder erhalten Auslagenersatz
und Verdienstausfallentschadigung.

§5

Aufgaben des Verwaltungsrates

'Der Verwaltungsrat beschlieBt liber grundsatzliche Angelegenheiten. 2Hierzu gehdren insbe-
sondere

1. die Satzung und ihre Anderungen,

2. der Beschluss (iber die Feststellung und Anderung des Wirtschaftsplanes, die Feststellung des
Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Leiterin/des Leiters der Kassen und der Geschafts-
fUhrerin/des Geschaftsfiihrers,

3. die Aufnahme, Kiindigung und vorzeitige Entlassung freiwilliger Mitglieder,

4. die Bestellung einer Wirtschaftspriferin/eines Wirtschaftspriifers oder einer Wirtschaftspru-
fungsgesellschaft,

5. die Zustimmung zum Erlass von Durchfihrungsvorschriften,
6. die Anhorung zur Bestellung einer Geschaftsfiihrerin/eines Geschaftsfihrers und

7. die Erklarung Uber das Einvernehmen zu Satzungsregelungen der kvw-Zusatzversorgung in
Fragen der Organisation und der Finanzverfassung.

§6
Sitzungen des Verwaltungsrates
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(1) 'Der Verwaltungsrat muss jahrlich einmal tagen. 2Zu den Sitzungen des Verwaltungsrates ladt
die Vorsitzende/der Vorsitzende die Mitglieder und die Aufsicht mit einer Frist von mindestens 14
Tagen unter Bekanntgabe der im Benehmen mit der Geschaftsfluhrerin/dem Geschaftsfihrer
festgesetzten Tagesordnung schriftlich ein. 3Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Ladung 17 Tage
vor der Sitzung zur Post gegeben oder per Email versandt wird. “Die Vorsitzende/Der Vorsitzen-
de hat die Verhandlungsgegenstande aufzunehmen, die ihr/ihm von mindestens vier Mitgliedern
des Verwaltungsrates innerhalb einer Frist von 21 Tagen vor der Sitzung vorgelegt werden.

(2) 'Der Verwaltungsrat ist ferner einzuberufen, wenn mindestens vier seiner Mitglieder dies un-
ter Angabe der Griinde und Bezeichnung der Gegenstande, Uber die verhandelt werden soll,
schriftlich beantragen. 2Die Ladung muss innerhalb von 28 Tagen erfolgen, es sei denn, die an-
tragstellenden Mitglieder haben sich einvernehmlich auf einen spateren Zeitpunkt verstandigt.

(3) 'Die Sitzungsunterlagen sollen den Mitgliedern und der Aufsicht mit der Einladung zugehen.
2Abweichungen sind in der Einladung zu begriinden.

(4) 'Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht dffentlich. 2Sitzungsinhalte und Sitzungsun-
terlagen sind vertraulich und diirfen nicht an Dritte weiter gegeben werden. 3Dies gilt auch nach
Beendigung der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. 4Satz 3 gilt fiir die Stellvertreterinnen/Stellver-
treter entsprechend.

(5) 'Die Vorsitzende/Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrates. 2Sind sie/er und
ihre/seine Stellvertreterin beziehungsweise ihr/sein Stellvertreter verhindert, so wahlt der Ver-
waltungsrat unter der Leitung des altesten anwesenden Mitglieds des Verwaltungsrates ohne
Aussprache aus seiner Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden fir den betreffenden Tages-
ordnungspunkt oder die betreffende Sitzung.

(6) 'Die Leiterin/Der Leiter der Versorgungskassen und die Geschéftsfiihrerin/der Geschéftsfiih-
rer und ihre/seine Stellvertreterin beziehungsweise ihr/sein Stellvertreter nehmen an den Sitzun-
gen mit beratender Stimme teil. 2Sie kénnen jederzeit das Wort verlangen. 3Zu den Sitzungen
kénnen weitere fiir die Versorgungskassen tatige Dienstkrafte hinzugezogen werden.

(7) 'Der Verwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens sieben seiner Mitglieder anwesend
sind. 2Stellt die Vorsitzende/der Vorsitzende die Beschlussunfahigkeit fest, sind die zur Abstim-
mung stehenden Gegenstinde bis zur nichsten Sitzung zuriickzustellen. 3Sind diese Gegen-
stande wegen Beschlussunfahigkeit des Verwaltungsrates zurickgestellt worden und wird der
Verwaltungsrat zum zweiten Male zur Verhandlung Uber dieselben Gegenstande einberufen, so
ist er ohne Riicksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig. #Bei der Einladung zur zwei-
ten Sitzung muss auf diese Bestimmung ausdriicklich hingewiesen werden.

(8) 'Der Verwaltungsrat kann die Tagesordnung vor Eintritt in die Tagesordnung @ndern. 2Fol-
gende Anderungen sind zul3ssig:

1. Anderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte,
2. Aufnahme von Tagungsordnungspunkten durch Dringlichkeitsantrage,

3. Absetzung von Tagesordnungspunkten und
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4. Vertagung von Tagungsordnungspunkten.

3Anderungen nach Nummer 1 bediirfen der einfachen Mehrheit, Anderungen nach Nummern 2
bis 4 einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. #Bei Dringlichkeitsantrégen ist die
Dringlichkeit durch die Antragstellerin/den Antragsteller zu begriinden.

(9) "In geeigneten Fillen kann die Vorsitzende/der Vorsitzende ohne Sitzung schriftlich oder auf
elektronischem Weg abstimmen lassen. 2Auf Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Ver-
waltungsrates ist jedoch eine miindliche Beratung und Abstimmung in einer Sitzung herbeizufiih-
ren. 3Die Vorsitzende/Der Vorsitzende informiert die Mitglieder des Verwaltungsrates und die
Geschéftsfiihrerin/den Geschéftsfiihrer unverziiglich tiber das Abstimmungsergebnis. “Dabei hat
sie/er den gleichen Weg wie bei der Abstimmung zu wahlen.

(10) 'Der Verwaltungsrat fasst seine Beschliisse mit Stimmenmehrheit, sofern nichts anderes in
dieser Satzung geregelt ist. 2Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen werden bei der Feststel-
lung der Beschlussfahigkeit, nicht aber bei der Berechnung der Mehrheit mitgezahlt. 3Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 4Die Vorsitzende/Der Vorsitzende stellt das Abstim-
mungsergebnis fest. SAuf Antrag der Mehrheit der anwesenden Mitglieder werden Abstimmun-
gen geheim durchgefiihrt. ®Bei schriftlicher Abstimmung oder Abstimmung auf elektronischem
Weg Ubersendet die Vorsitzende/der Vorsitzende die Vorlage mit Abstimmzettel schriftlich oder
elektronisch an die Mitglieder des Verwaltungsrates. ’Die Vorsitzende/Der Vorsitzende hat die
zur Abstimmung stehende Frage so zu stellen, dass sie mit ,Ja" oder ,Nein"” beantwortet werden
kann. 8Die Vorsitzende/Der Vorsitzende setzt eine Frist zur Abstimmung von wenigstens 14 Ta-
gen. °Das Ende der Frist ist auf dem Abstimmzettel nach dem Kalender zu benennen. °Die Ab-
stimmungsmadglichkeiten ,Ja", ,Nein” und ,Enthaltung” sind auf dem Abstimmzettel vorzugeben.
""Gehen Abstimmzettel nach Ablauf der vorbezeichneten Frist ein, gelten diese Stimmen als un-
giiltige Stimmen. 12Sitze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(11) 'Uber den wesentlichen Inhalt und Uiber die Beschliisse des Verwaltungsrates ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden/von dem Vorsitzenden, der Geschaftsfihrerin/
dem Geschaftsfihrer und der/dem vom Verwaltungsrat bestellten Schriftflhrerin/Schriftfihrer
ZU unterzeichnen ist.

2Die Niederschrift muss enthalten:

1. Tag und Ort der Sitzung,

2. die Namen der an der Sitzung Beteiligten,

3. Antrédge und Beschlusse im Wortlaut und

4. bei Auszahlung der Stimmen oder auf Verlangen eines Mitglieds das Abstimmungsergebnis.

3Die Schriftfiihrerin/der Schriftfiihrer wird vom Verwaltungsrat bestellt. 4Soll eine fiir die Versor-
gungskassen tatige Dienstkraft bestellt werden, so erfolgt die Bestellung im Einvernehmen mit
der Geschéftsfiihrerin/dem Geschaftsfiihrer. °Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Verwal-
tungsrates Ubersendet die Niederschrift Uber die Sitzung des Verwaltungsrates den Mitgliedern
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des Verwaltungsrates, den Stellvertreterinnen/Stellvertretern und der Geschaftsfiihrerin/dem
Geschaftsflihrer.

Teil 4
Verwaltung

§7
Leitung und Vertretung

(1) Leiterin/Leiter der Versorgungskassen ist die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe.

(2) Zur Erledigung der Geschafte der laufenden Verwaltung bestellt die Leiterin/der Leiter der
Versorgungskassen nach Anhoren des Verwaltungsrates eine Geschaftsfihrerin/einen Ge-
schaftsflihrer sowie deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter.

(3) Die Geschaftsfiinrerin/Der Geschaftsfiihrer vertritt die Versorgungskassen in Rechts- und
Verwaltungsgeschaften, soweit die Leiterin/der Leiter die Vertretung sich nicht im Einzelfall vor-
behalt.

Teil 5
Finanzwirtschaft

§8
Finanzwirtschaft

Die Ertrage und Aufwendungen der kvw-Beamtenversorgung werden im Wirtschaftsplan nach
Abrechnungsgemeinschaften gegliedert veranschlagt, bewirtschaftet und abgerechnet.

Teil 6
Aufsicht, Beanstandung

§9
Aufsichtsbehorde, Beanstandung von Beschliissen

(1) Die Aufsicht lber die Versorgungskassen bt das Ministerium flr Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen aus.

(2) Die Satzung und ihre Anderungen sind der Aufsicht anzuzeigen.

(3) Werletzt ein Beschluss des Verwaltungsrates das geltende Recht, so hat die Leiterin/der Lei-
ter der Versorgungskassen ihn zu beanstanden; sie/er kann hierzu durch die Aufsicht angewie-
sen werden. 2§ 19 Absatz 1 der Landschaftsverbandsordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der jeweils gelten-

den Fassung findet entsprechende Anwendung; an die Stelle der Landschaftsversammlung tritt

der Verwaltungsrat.

Teil 7
Einzelregelungen der Mitgliedschaft
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§10
Beginn der Mitgliedschaft, Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Pflichtmitgliedschaft entsteht mit dem Eintritt ihrer gesetzlichen Voraussetzungen.

(2) 'Fir den Beginn einer freiwilligen Mitgliedschaft ist der in der Zulassung genannte Zeitpunkt
maBgebend. 2Ein Pflichtmitglied setzt die Mitgliedschaft als freiwilliges Mitglied fort, wenn die
Voraussetzungen der Pflichtmitgliedschaft wegfallen.

(3) Die Zulassung als Mitglied der Versorgungskassen setzt voraus, dass Dienstbeziige, Versor-
gungsanspriiche und Dienstunfallflirsorge der nicht im Beamtenverhaltnis stehenden, aber fir
eine entsprechende Versorgung in Frage kommenden Dienstkrafte nach beamtenrechtlichen
Grundsatzen geregelt sind.

(4) Die Zulassung als freiwilliges Mitglied kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates von der
Erflllung besonderer Bedingungen abhangig gemacht werden, insbesondere davon, dass fur die
eingebrachten Versorgungsverpflichtungen angemessene Ausgleichszahlungen (Einmalzahlun-
gen) geleistet werden.

§1
Rechtsbeziehungen aus der Mitgliedschaft

(1) Durch die Mitgliedschaft werden Rechte und Pflichten nur zwischen den Versorgungskassen
und den Mitgliedern begriindet.

(2) Das Mitglied hat sich wahrend der Dauer der Mitgliedschaft an der Aufbringung der Mittel (§§
28 ff.) zu beteiligen.

(3) 'Das Mitglied ist verpflichtet, die Vorschriften der Satzung einzuhalten. 2Es hat insbesondere

1. die Beamtinnen/Beamten unverziiglich nach der Ernennung oder Ubernahme im Wege der
Versetzung zur kvw-Beamtenversorgung anzumelden und

2. die erforderlichen Auskunfte zu erteilen und ggfs. Akteneinsicht zu gewahren.

3In Zweifelsfillen ist die kvw-Beamtenversorgung berechtigt, auf ihnre Kosten weitere arztliche/
fachéarztliche Zeugnisse einzuholen. “Das Mitglied hat die Bewerberin/den Bewerber oder die
Beamtin/den Beamten zu verpflichten, sich diesen weiteren Untersuchungen und etwa voraus-
gehenden Beobachtungen zu unterziehen.

(4) Mitglieder, die nicht unter den Geltungsbereich der fir Beamtinnen/Beamte geltenden besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften fallen, sind der kvw-Beamtenversorgung ge-
genuber verpflichtet, die Besoldung und Versorgung der angemeldeten Dienstkrafte nach diesen
Vorschriften zu regeln.

(5) 'Die Mitgliedschaft bezieht sich auf alle Beamtinnen/Beamten, die gegeniiber dem Mitglied
Anwartschaft oder Anspruch auf Versorgung haben, hinsichtlich der Unfallflirsorge auch auf die
Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamten, denen das Mitglied bei Eintritt eines Dienstunfalles Unfallfiir-
sorge zu gewahren hat oder gewahren kann. 2Soweit der kvw-Beamtenversorgung Bedienstete
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zugefluhrt werden, die keine Beamteneigenschaft besitzen, denen jedoch Versorgung nach be-
amtenrechtlichen Grundsatzen zugesichert ist, gelten diese Bediensteten als Beamtinnen/Beam-
te und ihre Stellen als Beamtenstellen im Sinne dieser Satzung.

(6) Die kvw-Beamtenversorgung kann die Ubernahme von Leistungen ablehnen, wenn der Ver-
sorgungsfall vor Eingang der Anmeldung eintritt.

§12
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) 'Ein freiwilliges Mitglied kann erstmals mit einer Frist von zwélf Monaten zum Schluss des
Wirtschaftsjahres, in dem es eine zehnjdhrige Mitgliedschaft vollendet, kiindigen. 2In den Fallen
des § 10 Absatz 2 Satz 2 kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss des Wirtschafts-
jahres, das nach Beendigung der Pflichtmitgliedschaft beginnt, gekiindigt werden. 3Im Ubrigen
kann jeweils zum Schluss einer weiteren flinfjahrigen Mitgliedschaft mit einer Frist von zwolf
Monaten gekiindigt werden. #Eine Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

(2) Die Versorgungskassen kdnnen mit Zustimmung des Verwaltungsrates einem freiwilligen Mit-
glied mit sechsmonatiger Frist zum Schluss eines Wirtschaftsjahres kiindigen, wenn

1. das Mitglied seine Verpflichtungen gegeniber der kvw-Beamtenversorgung trotz Aufforde-
rung und Fristsetzung nicht erfllt,

2. das Mitglied nicht mehr die Gewahr fur die Einhaltung der Verpflichtungen gegentiber der
kvw-Beamtenversorgung bietet oder

3. bei einem Mitglied Umstande eingetreten sind, die seiner Neuaufnahme entgegenstehen wiir-
den.

(3) '"Mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens erldschen fir die kvw-Beamtenversorgung und das
ausgeschiedene Mitglied die Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft. 2Riickstiandige Leistungen
bleiben unberiihrt. 3Eine Vermdgensauseinandersetzung findet nicht statt; § 33 Absatz 3 bleibt
unberihrt.

(4) Ubersteigen die Leistungen der kvw-Beamtenversorgung fiir das ausscheidende Mitglied die
von diesem empfangenen Zahlungen (Umlage, Erstattungen), so kdnnen von dem Mitglied bis
zur Héhe des Unterschiedsbetrages Ausgleichszahlungen verlangt werden.

§13
Umbildung und Auflésung von Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts

(1) Wird ein Mitglied oder werden mehrere Mitglieder vollstandig in eine oder mehrere der kvw-
Beamtenversorgung angehdrende Korperschaften eingegliedert, gehen die Rechte und Pflichten
aus der Mitgliedschaft hinsichtlich der Glbernommenen Beamtinnen/Beamten und Versorgungs-
empfangerinnen/Versorgungsempfanger auf die aufnehmende Kdrperschaft liber.

(2) "Wird ein Mitglied teilweise in eine oder mehrere der kvw-Beamtenversorgung angehdrende
Korperschaften eingegliedert, gehen die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft, soweit Be-
amtinnen/Beamte abgegeben werden, auf die jeweils aufnehmende Kérperschaft tiber. 2Hin-
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sichtlich der Versorgungsempfangerinnen/ Versorgungsempfanger gilt dies nur insoweit, als
entsprechende Ubernahmevereinbarungen getroffen werden.

(3) 'Die Absitze 1und 2 gelten entsprechend, wenn
1. mehrere Mitglieder oder Teile von ihnen zu einer neuen Koérperschaft oder

2. Teile eines Mitgliedes mit einer oder mit mehreren der kvw-Beamtenversorgung angehdren-
den Kdrperschaften zusammengeschlossen werden.

2An die Stelle der aufnehmenden tritt in diesen Fallen die neue Korperschaft.

(4) 'Wird ein Mitglied in eine der kvw-Beamtenversorgung nicht angehérende Kérperschaft ein-
gegliedert oder mit einer solchen zu einer neuen Kérperschaft zusammengeschlossen, so schei-
det es zum gleichen Zeitpunkt mit allen Rechten und Pflichten aus der kvw-Beamtenversorgung
aus. 2Tritt die aufnehmende oder die neue Kdrperschaft zum gleichen Zeitpunkt der kvw-Beam-
tenversorgung bei, so gehen die Rechte und Pflichten hinsichtlich aller vorhandenen Beamtin-
nen/Beamten und Versorgungsempfangerinnen/Versorgungsempfanger auf das neue Mitglied
liber; insoweit gilt der Erwerb der Mitgliedschaft nicht als Neubeitritt. 3Wird von der Méglichkeit
des Satzes 2 kein Gebrauch gemacht, gelten § 12 Absatz 3 und § 27.

(5) 'Wird eine der kvw-Beamtenversorgung nicht angehdrende Kdrperschaft in ein Mitglied ein-
gegliedert, so erstrecken sich die Verpflichtungen der kvw-Beamtenversorgung auch auf die
eingebrachten Versorgungsverpflichtungen. 2Bei teilweiser Eingliederung in eine der kvw-Beam-
tenversorgung angehdérende Korperschaft gilt Satz 1 hinsichtlich der Ubernommenen Beamtin-
nen/Beamten und Absatz 2 Satz 2 hinsichtlich der lbernommenen Versorgungsempfangerinnen/
Versorgungsempfanger entsprechend.

(6) Werden im Zusammenhang mit einem sonstigen Aufgabenibergang einzelne Beamtinnen/
Beamte eines Mitgliedes von einem anderen Mitglied Ubernommen, gilt Absatz 2; werden einzel-
ne Beamtinnen/Beamte einer der kvw-Beamtenversorgung nicht angehérenden Kérperschaft
von einem Mitglied Ubernommen, gilt Absatz 5 Satz 2 sinngemaR.

(7) Bei der Auflosung einer der kvw-Beamtenversorgung angehdrenden Korperschaft finden ent-
sprechende Anwendung

1. Absatz 1, soweit Beamtinnen/Beamte und Versorgungsempfangerinnen/Versorgungsempfan-
ger auf ein Mitglied oder mehrere Mitglieder Ubergehen und

2. Absatz 4 Satze 2 und 3, soweit Beamtinnen/Beamte und Versorgungsempfangerinnen/Versor-
gungsempfanger auf eine der kvw-Beamtenversorgung nicht angehérende Korperschaft Uber-
gehen.

§14
Umbildung und Auflésung von juristischen Personen
des privaten Rechts

Bei der Umbildung und Auflésung von juristischen Personen des privaten Rechts gilt § 13 mit
Ausnahme des Absatzes 3 sowie des Absatzes 4 Satz 2 sinngemaB.
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§15
Ubergang von Aufgaben eines Mitgliedes auf den Bund oder das Land

'Gehen Aufgaben eines Mitgliedes ganz oder teilweise auf den Bund oder das Land (iber, so er-
lischt die Leistungspflicht der kvw-Beamtenversorgung fir die Beamtinnen/Beamten und Versor-
gungsempfangerinnen/Versorgungsempfanger, die vom Bund oder dem Land Ubernommen wer-
den. 2§ 27 gilt entsprechend.

Teil 8
Leistungen der kvw-Beamtenversorgung und Verfahren

§16
Allgemeine Regelungen

(1) 'Die kvw-Beamtenversorgung tragt die von den Mitgliedern zu gewéhrenden Versorgungs-
leistungen nach den fir Kommunalbeamtinnen/Kommunalbeamte im Lande Nordrhein-Westfalen
geltenden beamtenrechtlichen Bestimmungen und nach MaBgabe dieser Satzung. 2Hierzu gehé-
ren auch die von den Mitgliedern neben den Versorgungsbezligen zu erbringenden Leistungen
nach Abschnitt X des Einkommensteuergesetzes (Familienleistungsausgleich).

(2) "Nicht ibernommen werden
1. Ersatz flir Sachschaden bei Dienstunfallen,

2. Unfallfiirsorgeleistungen fiir Enrenbeamtinnen/Ehrenbeamte, soweit sie nach den Vorschriften
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384) in der jeweils geltenden
Fassung durch den Versicherungstrager zu gewahren sind,

3. Dienstbeziige, die den Erben einer/eines verstorbenen Beamtin/Beamten fur den Sterbemonat
verbleiben sowie

4. Beihilfen und Unterstutzungen.
2Dje Vorschriften tiber die kvw-Beihilfekasse und kvw-Familienkasse bleiben unberiihrt.

§17
Verfahren bei der Versetzung in den Ruhestand

Won der Absicht, eine Beamtin/einen Beamten wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand zu
versetzen, hat das Mitglied der kvw-Beamtenversorgung vor der Feststellung der Dienstunfahig-
keit Kenntnis zu geben. 2Die kvw-Beamtenversorgung kann ihre Leistungen von der Vorlage ei-
nes amtsarztlichen Zeugnisses, das die Dienstunfihigkeit bejaht, abhdngig machen. 3Bestehen
zwischen der kvw-Beamtenversorgung und dem Mitglied unterschiedliche Auffassungen dar-
Uber, ob die gesetzlichen Voraussetzungen fir eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand vor-
liegen, so Ubernimmt die kvw-Beamtenversorgung die Versorgungszahlungen spatestens von
dem Zeitpunkt ab, in dem die Beamtin/der Beamte kraft Gesetzes ohnehin in den Ruhestand ge-
treten ware oder ohne Nachweis der Dienstunfahigkeit hatte in den Ruhestand versetzt werden
kénnen. “Die Kosten fiir den Nachweis der Dienstunfahigkeit tragt das Mitglied.
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§18
Berechnung der Versorgung

(1) 'Fiir die Berechnung der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige sind die fiir Beamtinnen/Beamte
geltenden gesetzlichen Vorschriften maBgebend. 2Bei nichtbeamteten Dienstkraften wird eine
Erhohung der Dienstbezlige vor Eintritt des Versorgungsfalles insoweit nicht beriicksichtigt, als
sie auch bei der Versorgungsregelung fur Beamtinnen/Beamte auBer Ansatz bleibt.

(2) "Als ruhegehaltfahige Dienstzeiten werden die Dienstzeiten zugrunde gelegt, die kraft Geset-
zes ruhegehaltfahig sind, als ruhegehaltfahig gelten oder als ruhegehaltfahig berlicksichtigt wer-
den sollen. 2Sogenannte Kann-Zeiten werden auf Grund entsprechender Entscheidungen der
Pensionsfestsetzungsbehodrde im Rahmen der durch Gesetz gezogenen Ermessensgrenzen an-
gerechnet.

(3) Vor der Bewilligung von Kannleistungen zugunsten einer Beamtin/eines Beamten oder ihrer/
seiner Hinterbliebenen sowie vor vertraglicher Ubernahme von Versorgungsleistungen oder von
Anteilen an Versorgungsleistungen hat das Mitglied die kvw-Beamtenversorgung zu horen.

(4) Lasst das Mitglied Ausnahmen zu oder weicht es von der Auffassung der kvw-Beamtenver-
sorgung ab, sind hierdurch entstehende Aufwendungen einschlieBlich anteiliger Verwaltungs-
kosten zu erstatten.

§19
Beriicksichtigung von Dienstzeiten im Wege der Gegenseitigkeit

(1) Die kvw-Beamtenversorgung kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates mit anderen Ver-
sorgungskassen die Anrechnung anderweitig verbrachter Dienstzeiten ohne Erstattung von Ver-
sorgungsanteilen im Wege eines Gegenseitigkeitsabkommens vereinbaren.

(2) "Alle Dienstzeiten einer/eines nicht im Beamtenverhaltnis stehenden Stelleninhaberin/Stellen-
inhabers werden dem letzten Arbeitgeber gegeniber so berechnet, als seien sie bei ihm abge-
leistet. 2Dies gilt auch, wenn der frilhere Arbeitgeber einer anderen Versorgungskasse angehdrt,
mit der die Anrechnung anderweitig verbrachter Zeiten nach Absatz 1 vereinbart worden ist.

§ 20
Dienstunfallfiirsorge

(1) 'Von jedem Dienstunfall hat das Mitglied der kvw-Beamtenversorgung unverziiglich Anzeige
nach vorgeschriebenem Muster zu erstatten. 2Vor der Entscheidung des Dienstherrn (iber die
Anerkennung eines Unfalles als Dienstunfall ist die kvw-Beamtenversorgung zu horen.

(2) Fur Mitglieder im Sinne von § 11 Absatz 4 ist zu vereinbaren, dass Dienstkrafte Schadenser-
satzanspriiche gegen Dritte, die durch einen Unfall entstanden sind, an den Dienstherrn abtre-
ten, soweit dieser zur Leistung verpflichtet ist.

(3) Dartiber hinaus muss die kvw-Beamtenversorgung gehort werden

1. zur Durchflihrung des Heilverfahrens und
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2. vor jeder Neufestsetzung des Unfallausgleiches.

§21
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung

(1) 'Scheidet eine Beamtin/ein Beamter aus einem Beamtenverhaltnis zu einem Mitglied aus, oh-
ne dass ihr/ihm oder ihren/seinen Hinterbliebenen nach beamtenrechtlichen Grundsatzen eine
lebenslangliche Versorgung zu zahlen ist, so werden die von dem Mitglied nach den Bestimmun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuentrichtenden Beitrage insoweit von der kvw-
Beamtenversorgung getragen, als sie auf Dienstzeiten bei dem Mitglied entfallen, die Beamtin/
der Beamte satzungsgemaB angemeldet war und die Dienstzeit ohne das Ausscheiden als ruhe-
gehaltfahig hatte beriicksichtigt werden miissen. 2Wurden Abfindungen an die kvw-Beamtenver-
sorgung abgefuhrt (§ 30 Absatz 5) oder von ihr gezahlt (§ 30 Absatz 6), sind diese hierflr heran-
zuziehen.

(2) 'Liegen die Voraussetzungen fiir die Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nicht vor, so kann dem Mitglied flr eine anderweitige Sicherstellung der Versorgung der/
des Ausscheidenden ein Betrag bis zur Hohe der Leistungen, die flir eine Nachversicherung in
der gesetzlichen Rentenversicherung hatten aufgewendet werden mussen, zur Verfligung ge-
stellt werden. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Dies gilt nicht, soweit von der kvw-Beamten-
versorgung Leistungen nach dem Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGBI. | S. 3610)
in der jeweils geltenden Fassung nach MaBgabe dieser Satzung Ubernommen werden.

(3) 'Wird eine Bedienstete/ein Bediensteter, bei deren/dessen fritherem Ausscheiden die kvw-
Beamtenversorgung Leistungen nach Absatz 2 zu Lasten der Umlage erbracht hat, wieder zur
kvw-Beamtenversorgung angemeldet und ist die Zeit, die durch diese Zahlungen anderweitig als
abgesichert gilt, beim Eintritt des Versorgungsfalles als ruhegehaltfahige Dienstzeit zu berlick-
sichtigen, so hat das neu zufuhrende Mitglied der kvw-Beamtenversorgung den nach Absatz 2
geleisteten Betrag zur Verfiigung zu stellen. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Versorgungsaufwand im
Erstattungswege ausgeglichen wird.

§22
Sonstige aus Versorgungsanwartschaften abzuleitende Leistungen

(1) Sind Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung durch Entscheidung des Fami-
liengerichts begriindet worden und hat ein Kassenmitglied dem Rentenversicherungstrager Auf-

wendungsersatz im Rahmen der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung vom 9. Oktober
2001 (BGBI. | S. 2628) in der jeweils geltenden Fassung zu leisten, so tritt hierfir die kvw-Beam-

tenversorgung ein.

(2) Sind durch ein Mitglied Leistungen an andere Trager der Versorgungslast beziehungsweise
Rententrager zu erbringen, so werden diese Leistungen insoweit von der kvw-Beamtenversor-
gung Gibernommen als sie auf Dienstzeiten entfallen und die Beamtin/der Beamte oder Versor-
gungsberechtigte zur Versorgungskasse angemeldet war.

(3) Das Kassenmitglied hat auch den von einer/einem ausgleichspflichtigen Beamtin/Beamten
zwecks Abwendung der Versorgungskirzung empfangenen Kapitalbetrag an die kvw-Beamten-
versorgung weiterzuleiten.
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§ 23
- weggefallen -

§24
Auszahlung der Leistungen

'Die kvw-Beamtenversorgung zahlt unbeschadet der Tatsache, dass Rechtsbeziehungen nur
zwischen ihr und den Mitgliedern bestehen, die Leistungen unmittelbar an die Berechtigten aus.
2Soweit die kvw-Beamtenversorgung nicht mit den Festsetzungsbefugnissen der obersten
Dienstbehorde beauftragt wird, bleibt die Zustandigkeit des Mitgliedes fur die Ausfertigung und
Zustellung der Bescheide Uber die erstmalige Festsetzung von Versorgungsleistungen unbe-
riihrt. 3In den Fallen des Satzes 2 kdnnen Folgebescheide iiber die Regelung von Leistungen den
Berechtigten unmittelbar durch die kvw-Beamtenversorgung tbermittelt werden; insoweit vertritt
unbeschadet des § 11 Absatz 1 die kvw-Beamtenversorgung die Mitglieder. #Die kvw-Beamten-
versorgung kann die Auszahlung der Leistungen einstellen, sofern das Mitglied mit zwei oder
mehr monatlichen Abschlagszahlungen im Rickstand ist und die kvw-Beamtenversorgung dem
Mitglied eine entsprechende Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung Gbermittelt hat.

§ 25
Schadensersatzanspriiche und sonstige Leistungen Dritter

'Steht einem Mitglied ein Schadensersatzanspruch gegen Dritte zu, so ist dieser Anspruch bis
zur Hohe der von der kvw-Beamtenversorgung zu erbringenden Leistungen an diese abzutreten.
2Insoweit (ibernimmt die kvw-Beamtenversorgung die Geltendmachung des Schadensersatzan-
spruchs und die hierdurch entstehenden Kosten einschlieBlich der Kosten eines Rechtsstreits.
3Die kvw-Beamtenversorgung kann dem Mitglied die Geltendmachung des Ersatzanspruchs
liberlassen. #Satz 3 gilt auch dann, wenn der Schadensersatzanspruch kraft Gesetzes auf die
kvw-Beamtenversorgung Ubergeht.

§ 26
Verfahren bei Streitigkeiten

(1) "Entsteht zwischen einem Mitglied und einer Beamtin/einem Beamten oder einer Versor-
gungsempfangerin/einem Versorgungsempfanger Streit Uber die Hohe der Versorgungsbeziige
oder die Dauer ihrer Zahlung, so ist das Mitglied verpflichtet, die kvw-Beamtenversorgung, so-
fern deren Pflicht zur Leistung beriihrt wird, vor Anerkennung des Anspruchs zu héren. ?Weicht
das Mitglied in seiner Entscheidung von der Auffassung der kvw-Beamtenversorgung ab, so
kann diese die Ubernahme der strittigen Leistung ablehnen.

(2) Klagt die Beamtin/der Beamte oder die Versorgungsempfangerin/der Versorgungsempfanger
gegen das Mitglied, so hat dieses unverzuglich der kvw-Beamtenversorgung die Moglichkeit zur
Stellungnahme zu geben.

(3) "Wird einem Anspruch im Rechtswege stattgegeben und ist die sich nunmehr ergebende Ver-
sorgung von der kvw-Beamtenversorgung zu leisten, so Ubernimmt diese die dem Mitglied ent-
standenen notwendigen Kosten des Rechtsstreites, sofern und soweit sie sich am Rechtsstreit
beteiligt hat. 2Das Gleiche gilt, wenn die kvw-Beamtenversorgung der vom Mitglied vertretenen
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Rechtsauffassung beigepflichtet hat und ohne Beteiligung am Rechtsstreit zum Streitverfahren
fortlaufend Stellung nehmen konnte.

§27
Leistungen fiir ein ausgeschiedenes Mitglied

In besonderen Fallen kann die kvw-Beamtenversorgung mit Zustimmung des Verwaltungsrates
Versorgungsleistungen fir ein ausgeschiedenes Mitglied weiter Gbernehmen, wenn sich das fri-
here Mitglied oder ein Dritter verpflichtet, die Aufwendungen zuziiglich eines Verwaltungskos-
tenbeitrags im Wege der Erstattung auszugleichen.

Teil 9
Aufbringung der Mittel

§ 28
Umlage und Erstattung

'Die Leiterin/Der Leiter der Versorgungskassen bildet mit Zustimmung des Verwaltungsrates fiir
bestimmte Gruppen von Mitgliedern Umlagegemeinschaften. 2Die fiir Versorgungsaufwendun-
gen, Verwaltungskosten und Riicklagen erforderlichen Mittel werden innerhalb der Umlagege-
meinschaften durch Umlage, im Ubrigen im Wege der Erstattung jahrlich aufgebracht.

§29
Berechnung der Umlage und Erstattungsbetrage

(1) Die Zahlungsverpflichtung eines Mitgliedes ergibt sich aus der Umlage und seinem individuell
Zu erstattenden Versorgungsaufwand.

(2) 'Bemessungsgrundlage fiir die Umlage ist die Summe der Jahreswerte der ruhegehaltfihigen
Dienstbezuige nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Stellen (Endwert), die mit
Beamtinnen/Beamten besetzt sind (ohne Beamtinnen/Beamte auf Widerruf) sowie die Summe al-
ler Versorgungsleistungen. 2Die Umlage eines jeden Mitglieds entspricht dem Verhéltnis seiner
Bemessungsgrundlage zur Summe der Bemessungsgrundlagen aller Mitglieder. 3Zur Ermittlung
der Umlageverpflichtung jedes einzelnen Mitglieds ist dieses Verhaltnis auf die Summe des Auf-
wandes aller Mitglieder nach Absatz 3 anzuwenden.

(3) 'Der umzulegende Versorgungsaufwand ist die Summe der Leistungen, die entstehen durch:
1. Versterben im Dienst,

2. Zurruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze gemaB den maBgeblichen bun-
des- beziehungsweise landesgesetzlichen Vorschriften,

3. Aufwendungen aus Dienstunfallfirsorge nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW,

4. Aufwendungen fur Nachversicherungen in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie in be-
rufsstandischen Versorgungswerken,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/27



5. Aufwendungen auf Grund der Begriindung gesetzlicher Rentenanwartschaften in einem Ver-
sorgungsausgleichsverfahren,

6. Versorgungsaufwand fur Blrgermeisterinnen/Blrgermeister und Landratinnen/Landrate ge-
maB Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW bis zum Erreichen der flir Lebenszeitbeamtinnen/
Lebenszeitbeamte geltenden Regelaltersgrenze,

7. Versorgungsaufwand fir kommunale Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte, die nicht verpflichtet
sind, eine Wiederwahl anzunehmen (§ 71 Absatz 5 der Gemeindeordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen),

8. Versorgungsbeziige und Versorgungsanteile im Rahmen des § 30 Absatz 4 nach Vollendung
des 85. Lebensjahres, wenn der Versorgungsurheber mannlich ist,

9. Versorgungsbeziige und Versorgungsanteile im Rahmen des § 30 Absatz 4 nach Vollendung
des 90. Lebensjahres, wenn die Versorgungsurheberin weiblich ist,

10. Versorgungsanteile im Rahmen des § 30 Absatz 4,

11. Abfindungen im Rahmen des § 30 Absatz 6 Satze 1, 2 und 4,

12. Aufwendungen fiir Betriebsrenten nach dem Betriebsrentengesetz und
13. ZufUhrungen zur allgemeinen Ricklage sowie der Verwaltungskosten.

2Die unter Satz 1 Nummern 1, 2, 5, 6, 7, und 10 genannten Leistungen werden bis zum Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze gemaB den maBgeblichen bundes- beziehungsweise landesge-
setzlichen Vorschriften berlcksichtigt.

(4) Die nicht unter Absatz 3 fallenden Teile der Versorgung bilden den individuell zu erstattenden
Versorgungsaufwand.

(5) Der Verwaltungsrat kann Regelungen treffen, die die finanziellen Auswirkungen dieses Umla-
gesystems zeitlich verteilen.

§ 30
Sonderbestimmungen bei der Berechnung der Umlage

(1) 'Bei Teilzeitbeschaftigung und ErmaBigung der Arbeitszeit ist nur der Teil des Endwertes der
Besoldungsgruppe bei der Umlagebemessungsgrundlage zu bertcksichtigen, der dem Verhalt-
nis der ermaBigten zur regelmaBigen Arbeitszeit entspricht. 2Fiir die Berechnung ist die in den
jeweiligen Arbeitszeitverordnungen festgelegte obere Grenze der Wochenstunden zu beriick-
sichtigen.

(2) "Wird eine Beamtin/ein Beamter ohne Dienstbeziige beurlaubt und ist die Zeit der Beurlau-
bung nicht ruhegehaltfahig, so bleibt diese Stelle in der Umlagebemessung unbericksichtigt.
2Entsprechendes gilt fiir Beamte, die den freiwilligen Wehrdienst oder den Bundesfreiwilligen-
dienst ableisten.
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(3) lIst ein Dritter kraft Gesetzes oder Einzelvereinbarung einem Mitglied gegeniiber verpflichtet,
einen Anteil an einer Versorgung zu tragen, so ist dieser Anteil an die kvw-Beamtenversorgung
abzufiihren. 2Soweit er auf die in § 29 Absatz 3 genannten Teile der Versorgung entfillt, steht er
der jeweiligen Umlagegemeinschaft zur Verminderung des umzulegenden Versorgungsaufwan-
des gemaB § 29 Absatz 3 zu, ansonsten wird er zur Verminderung des individuellen Versor-
gungsanteils geman § 29 Absatz 4 verwendet.

(4) "Ist ein Mitglied kraft Gesetzes verpflichtet, einen Anteil an einer Versorgung zu tragen, wer-
den diese anteiligen Versorgungsleistungen im Rahmen des § 29 (ibernommen. ?Bei Zustimmung
der kvw-Beamtenversorgung gilt dies fur von Mitgliedern abgeschlossene Einzelvereinbarungen
entsprechend.

(5) Ist ein Dritter einem Mitglied gegeniiber zur Zahlung einer Abfindung nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag oder den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet, ist diese Abfindung zu 30 Prozent an die jeweilige Umlagegemeinschaft zur Minde-
rung des Umlagebedarfs (§ 29 Absatz 3) abzufiihren. 2Dem Mitglied stehen 70 Prozent der Ab-
findung zur Verminderung des zuklinftig individuell zu tragenden Versorgungsaufwandes (§ 29
Absatz 4) zu. 3Der dem Mitglied zustehende Anteil kann in den kvw-Versorgungsfonds mit-
gliedsbezogen eingezahlt werden.

(6) "Ist ein Mitglied zur Zahlung einer Abfindung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag oder den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, wird diese Abfin-
dung von der jeweiligen Umlagegemeinschaft iibernommen.2Sind Abfindungen und Zinsen nach
den in Satz 1 genannten Bestimmungen von einem Mitglied an Dritte weiterzuleiten, Gbernimmt
die kvw-Beamtenversorgung diese Abfindung in Hohe des in Absatz 5 Satz 1 genannten Pro-
zentsatzes. 3Den Mitgliederanteil (Absatz 5 Satz 2) hat das Mitglied einschlieBlich der Zinsen
selbst zu tragen. 4Bei Zustimmung der kvw-Beamtenversorgung gelten die Satze 1 bis 3 fir von
Mitgliedern abgeschlossene Einzelvereinbarungen entsprechend.

(7) 'Kommt es im Rahmen eines auf Gesetz beruhenden Aufgabeniibergangs zu einem Dienst-
herrenwechsel von Beamtinnen/Beamten und beansprucht das aufnehmende Mitglied abwei-
chend von Absatz 5 100 Prozent des Abfindungsbetrages, so werden die Versorgungsaufwen-
dungen und die Verwaltungskosten im Wege der Erstattung aufgebracht (§ 28 Satz 2). 2Absatz 6
ist in diesem Fall nicht anzuwenden.

(8) Absatz 3 Satz 2 sowie die Absatze 4 bis 7 gelten nicht fiir Mitglieder, bei denen die Versor-
gungsaufwendungen im Wege der Erstattung aufgebracht werden (§ 28 Satz 2).

§ 31
Festsetzung und Zahlung der Umlage und der Erstattungsbetrage

(1) 'Fiir die Festsetzung der Umlage ist die Umlagebemessungsgrundlage (§ 29 Absatz 2) nach
dem Stand am 1. Januar des Wirtschaftsjahres maBgebend. 2Die kvw-Beamtenversorgung iiber-
sendet dem Mitglied eine Nachweisung Uber die aktiven Beamten, die im Rahmen der §§ 29 und
30 bei der Bemessung der Umlage beriicksichtigt werden. 2Das Mitglied hat die Nachweisung zu
priifen und Anderungen innerhalb der von der kvw-Beamtenversorgung festgesetzten Frist, die
wenigstens vier Wochen betragen muss, bei der kvw-Beamtenversorgung einzureichen.
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(2) Anderungen in der Umlagebemessungsgrundlage, die nach dem in Absatz 1 Satz 1 genannten
Zeitpunkt eintreten, werden jeweils erst mit dem neuen Wirtschaftsjahr bei der Umlage beriick-
sichtigt.

(3) Auf die Umlage und auf die Erstattungsbetrage werden Abschlage erhoben.

(4) Uber die Festsetzung der endgiiltigen jahrlichen Zahlungsverpflichtungen (Umlage und Er-
stattungsbetrage) erhalt das Mitglied einen Heranziehungsbescheid.

(5) Bei Zahlungsverzug kénnen Mahngebihren erhoben und Verzugszinsen in Héhe von 3 Pro-
zent Uber dem Basiszinssatz (§ 247 des Blirgerlichen Gesetzbuches) in Rechnung gestellt wer-
den.

Teil 10
Einzelregelungen der Finanzwirtschaft

Kapitel 1
Allgemeine Wirtschaftsflihrung

§ 32
Wirtschaftsflihrung und Rechnungswesen

(1) Fur die Versorgungskassen werden jahrlich ein Wirtschaftsplan sowie ein Jahresabschluss
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie ein Lagebericht erstellt.

(2) Die fur die Wirtschaftsfihrung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe der Gemeinden
geltenden Vorschriften sind sinngemaB anzuwenden:

1. der Jahresabschluss wird in Anlehnung an die Versicherungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung vom 8. November 1994 (BGBI. | S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung, ge-
gliedert;

2. auf die Anwendung der §§ 16, 18, 20 und 26 Absatz 3 Eigenbetriebsverordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils
geltenden Fassung, wird verzichtet;

3. der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der Leiterin/vom Leiter der Versorgungs-
kassen und von der Geschaftsfuhrerin/vom Geschaftsfihrer bis zum Ablauf des 30. Juni hach
dem Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen, unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und
nach Prifung dem Verwaltungsrat zur Feststellung zuzuleiten.

Kapitel 2
Riicklagenwirtschaft

§33
Allgemeine Riicklage
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(1) Zur Sicherung der Liquiditat (rechtzeitige Leistung von Ausgaben) ist bis zur Hohe der durch-
schnittlichen einfachen Monatsausgaben fiir Versorgungsaufwendungen und Verwaltungskos-
ten des jeweils vorangegangenen Wirtschaftsjahres eine allgemeine Ricklage anzusammelin.

(2) Solange die in Absatz 1 genannte Hohe nicht erreicht ist, ist der Riicklage mindestens ein
Zehntel ihres Sollbestandes jahrlich aus Umlagen und Erstattungen zuzufiihren.

(3) Soweit eine Mitgliedschaft ohne Beteiligung an der Umlage nur zum Zwecke der Berechnung
und Zahlung von Versorgungsbeziigen (Erstattungsweg) besteht, sind ausscheidenden Mitglie-
dern ihre wahrend der Zugehdrigkeit zur kvw-Beamtenversorgung bereitgestellten Betriebsmittel
(anteilige allgemeine Ricklage) zurlickzuzahlen.

§34
Sonderriicklage

(1) 'Es kann eine Sonderriicklage gebildet werden. 2Die Bestiénde dieser Riicklage kénnen zur
Reduzierung des Umlagebedarfs eingesetzt werden, um den Anstieg der Zahlungsverpflichtun-
gen der Mitglieder zu begrenzen. 3Als obere Grenze (Soll-Bestand) wird ein Fiinftel des Jahres-
betrages des von der kvw-Beamtenversorgung zu leistenden Versorgungsaufwandes nach dem
jeweils vorangegangenen Wirtschaftsjahr bestimmt.

(2) In die Sonderriicklage flieBen bis zur Erreichung des Sollbestandes

1. Erstattungen von Dritten, soweit diese nicht in die Umlage- beziehungsweise Erstattungsrege-
lung einbezogen werden,

2. Alterszuschlage und
3. Vermdgensertrage, soweit diese auf Mitglieder entfallen, die an der Umlage beteiligt sind.
(3) Zu ihrer Erganzung kénnen im Wirtschaftsplan weitere Betrage vorgesehen werden.

§35
Verteilung der Riicklagen bei Auflosung der Versorgungskasse

Bei Auflosung der kvw-Beamtenversorgung sind die allgemeine Riicklage und die Sonderrickla-
ge im Verhaltnis der Umlagebemessungsgrundlage (§ 29 Absatz 2 und 3) beziehungsweise des
zu erstattenden Aufwandes des einzelnen Mitgliedes im letzten Wirtschaftsjahr zur Summe der
Umlagebemessungsgrundlage beziehungsweise der zu erstattenden Aufwendungen aller Mit-
glieder fir den gleichen Zeitraum auf die Mitglieder zu verteilen.

Teil 1
kvw-Beihilfekasse

§ 36
Leistungen der kvw-Beihilfekasse

(1) 'Die Versorgungskassen {ibernehmen auf Antrag ihrer Mitglieder (§ 3) die Berechnung, Fest-
setzung und Zahlung von Beihilfen, die auf Grund der jeweils geltenden Beihilfevorschriften Be-
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amtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zu gewshren sind. 2Die Leistungs-
pflicht erstreckt sich auch auf die im Ruhestand befindlichen ehemaligen Beschaftigten der Mit-
glieder der kvw-Beihilfekasse, soweit ihnen Beihilfen nach den einschlagigen Vorschriften zu
gewahren sind.

(2) 'Die Leistungen werden in eigenem Namen und in Vertretung des Mitglieds gewahrt. 2Die
kvw-Beihilfekasse trifft die notwendigen Entscheidungen. 3Die Aufgabeniibertragung kann sich
auf die Durchfiihrung von Widerspruchsverfahren und die Vertretung des Dienstherrn in gericht-
lichen Verfahren erstrecken. *Weicht das Mitglied zu Lasten der Umlagegemeinschaft von der
Auffassung der Beihilfekasse ab, so kann die Beihilfekasse die Ubernahme der bewilligten Leis-
tungen ablehnen. °Bei Anspriichen des Mitglieds gegen Dritte auf Schadensersatz oder auf
sonstige Leistungen ist § 25 Absatz 1 und Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der kvw-Beihilfekasse die erforderlichen Auskinfte zu ertei-
len.

(4) § 24 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 37
Beginn der Beihilfegewahrung

Mit Beginn der Mitgliedschaft setzt die Beihilfegewahrung ein. 2Wird die Beihilfeleistung im Um-
lageverfahren abgewickelt, kann die kvw-Beihilfekasse die Ubernahme von Beihilfeleistungen
ablehnen, wenn der Beihilfeanspruch vor der Aufnahme in die Beihilfekasse begriindet wurde.

§ 38
Kiindigung

'Das Mitglied kann seine im Rahmen des § 36 Absatz 1 begriindete Mitgliedschaft zur kvw-Beihil-
fekasse kiindigen. 2Die Kiindigungsfrist betrégt zwei Jahre zum Ablauf des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres. 3Wahrend der Kiindigungsfrist sind zum Ausgleich die Verwaltungskostenbeitrége
mindestens in Hohe des Durchschnittes der letzten zwei Jahre an die kvw-Beihilfekasse zu zah-
len. 4Im Umlageverfahren der kvw-Beihilfekasse ist die Kiindigung erstmals im fiinften Jahr der
Mitgliedschaft zum Schluss des siebten Jahres der Mitgliedschaft méglich; fur die nachfolgen-
den Zeitrdume gilt die Regelung nach Satz 2. °Der kvw-Beihilfekasse steht eine Kiindigungsmdog-
lichkeit entsprechend § 12 Absatz 2 und Absatz 3 zu.

§39
Umlage und Erstattung

(1) 'Die fiir die Beihilfeleistungen, Verwaltungskosten und die Riicklagenzufiihrung erforderlichen
Mittel werden durch Umlage oder Erstattung aufgebracht. 2Der durch Umlage finanzierte Ab-
rechnungsverband der kvw-Beihilfekasse tragt die Bezeichnung kvw-Beihilfeumlagegemein-
schaft. 3§ 31 Absatz 3 bis Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) 'Eine Anderung des Finanzierungsverfahrens gemaB Absatz 1 bedarf der Zustimmung des
Verwaltungsrates. 2In diesen Fillen steht den Mitgliedern ein auBerordentliches Kiindigungsrecht
zum Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres zu.
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§40
Umlagegruppen

(1)"In der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft werden zwei Umlagegruppen gebildet. 2Umlagegrup-
pe | besteht aus den beihilfeberechtigten Beamtinnen/Beamten im Sinne von § 1 der Beihilfenver-
ordnung NRW vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung und
den privatversicherten Angestellten, wenn diese keinen Zuschuss nach § 257 des Flinften Bu-
ches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 20.
Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482) in der jeweils geltenden Fassung, erhalten und auf Grund
einer tarif- oder arbeitsvertraglichen Regelung einen Anspruch auf Beihilfen wie eine Beamtin/ein
Beamter haben. 3Umlagegruppe Il besteht aus den beihilfeberechtigten Versorgungsempfiange-
rinnen/Versorgungsempfangern.

(2) "Ausgenommen sind Beihilfeberechtigte, die bei einem Beitritt eines Mitglieds zur kvw-Beihil-
feumlagegemeinschaft in den letzten drei Jahren vor der beantragten Aufnahme einschlieBlich
der bertcksichtigungsfahigen Angehdrigen Beihilfeleistungen von mindestens 30 000 Euro jahr-
lich erhalten haben (Bestandsfille). 2Die Bestandsfalle werden erst in die kvw-Beihilfeumlagege-
meinschaft aufgenommen, wenn die Beihilfeberechtigten einschlieBlich der berilicksichtigungs-
fahigen Angehorigen oder ihrer Hinterbliebenen in finf aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren
Beihilfeleistungen in Hohe von weniger als 30 000 Euro jahrlich verursacht haben.

(3) 'Die kvw-Beihilfekasse kann zur Wahrung der Interessen der kvw-Beihilfeumlagegemein-
schaft einen Zuschlag zur Umlage erheben, wenn der durchschnittliche Beihilfeaufwand eines
beitretenden Mitglieds um mehr als 15 Prozent Gber dem durchschnittlichen Beihilfeaufwand in
der jeweiligen Umlagegruppe liegt und diese Abweichung voraussichtlich nicht nur voriberge-
hend ist. 2Bestandsfalle nach Absatz 2 Satz 1 bleiben dabei unberiicksichtigt. 3Der Zuschlag ist
vor dem Beitritt zur kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft schriftlich zu vereinbaren.

(4) Eine Mitgliedschaft in der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft kann unbeschadet der Regelung
in Absatz 2 nur mit allen beihilfeberechtigten Personen erfolgen.

§ 41
Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage fiir die Umlage ist die Zahl der Beihilfeberechtigten in der jeweiligen Um-
lagegruppe am 1. Januar des Jahres.

§42
Feststellung

'Die Héhe der Umlage ergibt sich aus der Gegeniiberstellung der von der kvw-Beihilfekasse im
Laufe des Wirtschaftsjahres gezahlten Beihilfen, Verwaltungskosten und Rlcklagenzufiihrungen
zu der in § 41 genannten Bemessungsgrundlage. 2Erstattungen von Dritten einschlieBlich der
Preisnachlasse nach dem Arzneimittelrabattgesetz vermindern den der Berechnung zugrunde zu
legenden Beihilfeaufwand.

§43
Riicklagen der kvw-Beihilfekasse
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(1) "Mit Zustimmung des Verwaltungsrates kann fiir den Bereich der kvw-Beihilfeumlagegemein-
schaft bis zur Hohe der vierfachen durchschnittlichen Monatsausgaben fir Beihilfeaufwendun-
gen und Verwaltungskosten eine Riicklage gebildet werden. 2Der Durchschnitt der Monatsaus-
gaben ermittelt sich dabei nach den im jeweils vorangegangenen Wirtschaftsjahr angefallenen
Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten.

(2) 'Die Riicklage dient vorrangig der Sicherung einer ausreichenden Liquiditat. ?Dariiber hinaus
kann sie dazu eingesetzt werden, eine moglichst gleichmagige jahrliche Belastung der Mitglieder
durch die Umlage zu erreichen.

(3) In die Riicklage flieBen auBer den Zuflihrungen aus Umlagen (§ 42) bis zum Erreichen der
Obergrenze auch die Vermdgensertragnisse.

(4) "Uberschiisse aus dem Verwaltungskostenbeitrag sind einer Verwaltungskostenriicklage zu-
zufiihren. 2Die Bestinde dieser Riicklage dienen zum Ausgleich kiinftiger Unterdeckungen bei
den Verwaltungskosten.

§44
Verteilung des vorhandenen Riicklagenbestandes bei Auflosung der kvw-Beihilfekasse

Bei Auflésung der kvw-Beihilfekasse ist der zu diesem Zeitpunkt vorhandene Ricklagenbestand

im Verhaltnis der Bemessungsgrundlage (§ 41) des einzelnen Mitglieds im letzten Wirtschaftsjahr
zur Summe der Umlagebemessungsgrundlage aller Mitglieder fir den gleichen Zeitraum auf die

Mitglieder zu verteilen.

Teil 12
kvw-Familienkasse

§ 45
Rechtsbeziehungen aus der Mitgliedschaft in der kvw-Familienkasse

(1) 'Die Versorgungskassen nehmen nach § 1 Absatz 2 der Landesfamilienkassenverordnung
Nordrhein-Westfalen vom 27. Juli 2004 (GV. NRW. S. 424, ber. S. 440) in der jeweils geltenden
Fassung Aufgaben nach § 72 des Einkommensteuergesetzes als Familienkasse wahr. 2Die kvw-
Familienkasse fiihrt die Aufgaben flr das einzelne Mitglied (§ 3) durch, sobald es diese auf die
Versorgungskassen lbertragen hat. 3Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Vereinbarung
zwischen der libertragenden Familienkasse und der kvw-Familienkasse. “Die kvw-Familienkasse
tritt in die Rechtsstellung der Ubertragenden Familienkasse ein.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, der kvw-Familienkasse die erforderlichen Ausklinfte zu ertei-
len.

(3) 'Das Mitglied kann die Mitgliedschaft in der kvw-Familienkasse mit einer Frist von zwei Jah-
ren zum Abschluss des jeweiligen Wirtschaftsjahres kiindigen. 2Der kvw-Familienkasse steht ein
Kiindigungsrecht entsprechend § 12 Absatze 2 und 3 zu. 3Eine Kiindigung ist schriftlich zu erkla-
ren.
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§ 46
Verwaltungskosten der kvw-Familienkasse

Zur Deckung der Verwaltungskosten erhebt die kvw-Familienkasse Verwaltungskostenbeitrage
von den Mitgliedern. 2Die Festsetzung ihrer Hohe bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.

Teil 13
Versorgungsriicklage

§ 47
Verwaltung der Versorgungsriicklage

(1) 'Die Versorgungskassen kdnnen als Treuhénderin die vom Mitglied gebildete Versorgungs-
ricklage in einem thesaurierenden Sondervermégen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vom 4.
Juli 2013 (BGBI. | S. 1981) in der jeweils geltenden Fassung verwalten. Sie zeichnen dazu in H6-
he der von den Mitgliedern geleisteten Zuflihrungen Fondsanteile und verwalten diese fir die
einzelnen Mitglieder.

(2) Das Mitglied kann seine Fondsanteile wie folgt schriftlich von der kvw-Beamtenversorgung
zurlckfordern:

1. bis zu einer Million Euro Kurswert unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen jeweils zum Mo-
natsende,

2. bis zu funf Millionen Euro Kurswert unter Wahrung einer Frist von einem Monat jeweils zum
Monatsende und

3. daruber hinausgehende Betrage unter Wahrung einer Frist von zwei Monaten jeweils zum
Quartalsende.

§48
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft zur Verwaltung der Versorgungsricklage kann unter Wahrung einer Frist von
zwei Monaten jeweils zum Quartalsende schriftlich gekiindigt werden.

Teil 14
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 49
Ubergangsvorschriften zur kvw-Beihilfekasse

(1) Fur das Grindungsjahr der kvw-Beihilfekasse und das Folgejahr sind fiir die Feststellung der
Umlage die Umlagebemessungsgrundlagen nach dem Stand am 1. Juli des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres maBgebend.

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Nummer 5 und abweichend von § 43 Absatz 2 kann in den
ersten fiinf Jahren des Bestehens der kvw-Beihilfekasse jeder Uberschuss aus der Beihilfeumla-
ge zur Aufstockung der Ricklage verwendet werden.
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§ 50
Versorgung nach dem G 131

Die Versorgungskassen fiihren auf Veranlassung und fiir Rechnung des Landes Nordrhein-
Westfalen die Versorgung der im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wohnen-
den verdrangten kommunalen Beamtinnen/Beamten (Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter)
und ihrer Hinterbliebenen nach dem G 131 durch.

§ 51
Mitgliedschaft juristischer Personen des privaten Rechts

Soweit juristische Personen des privaten Rechts bei Inkrafttreten der Satzung der Westfalisch-
Lippischen Versorgungskasse flir Gemeinden und Gemeindeverbande vom 27. Februar 1976
(GV. NRW. S. 155), die mit Wirkung zum 31. Dezember 1985 auBer Kraft getreten ist, Mitglied der
Versorgungskassen waren, bleibt die Mitgliedschaft bestehen.

§ 52
Offentliche Bekanntmachung

Die Satzung und ihre Anderungen sind im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen bekanntzumachen.

§53
Durchfiihrungsvorschriften

Die Leiterin/Der Leiter der Versorgungskassen kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates
Durchfiihrungsvorschriften zu dieser Satzung erlassen.

§54
Inkrafttreten/AuBerkrafttreten

'Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. 2Zum gleichen Zeitpunkt tritt die
Satzung vom 24. November 2010 (GV. NRW. 2011 S. 10), die zuletzt durch Satzung vom 4. De-
zember 2013 (GV. NRW. 2014 S. 177) geandert worden ist, auBer Kraft.

Jacobi

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Raschdorf
SchriftfUhrerin

GV.NRW. 2015 S. 255

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27727


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1976-23
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s10
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2014-5
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-14

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Satzung der Kommunalen Versorgungskassen WestfalenLippe (kvw) 


